Einsichtnahme

Betrifft nur die Klausuren für die Einführungsvorlesungen (Modul 1 GSP, SSE und SU):

Laut § 19 LAPO können Sie auf Antrag (formloser Antrag per Email) Einsicht in die schriftlichen Prüfungsarbeiten nehmen. Der Antrag ist innerhalb eines Monats nach Notenbekanntgabe beim zuständigen Prüfungsamt zu stellen.
Die Termine für die Einsichtnahme und ggfs. für die Nachholklausur werden rechtzeitig ortsüblich bekannt gegeben. 
